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Wien, 16. September 2025

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben
am 16. Juli 2025 unter der Nr. 3012/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage

betreffend , Rechnungshof prift Ministerien zu Nebenbeschéaftigungen von Bediensteten”

gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 7:
e Wie viele Nebenbeschaftigungen wurden im Prifzeitraum (Juli 2023 bis Janner 2024)
gemeldet? (Bitte um Aufschliisselung nach Jahren)
a. Wie viele davon wurden genehmigt, untersagt oder nicht weiterverfolgt? (Bitte um
Aufschlisselung nach Jahren)

e Wie viele Stunden pro Monat entfallen/entfielen auf Nebenbeschaftigungen?

Im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2023 wurden fiinf Nebenbeschaftigungen von
Bediensteten der Zentralleitung des Bundesministeriums flir Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) gemeldet und

genehmigt. In diesem Zeitraum entfielen 104 Stunden pro Monat auf diese
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Nebenbeschaftigungen. Im Zeitraum 1. Janner bis 31. Janner 2024 wurde keine
Nebenbeschaftigung gemeldet.

Zu den Fragen 2 bis 6:

e  Welche Stelle(n) sind in Ihrem Ressort flr die Priifung der Zulassigkeit und die
Genehmigung von Nebenbeschaftigung zustandig?

e Gibt es standardisierte Verfahren oder Formulare fiir Meldung und Genehmigung?
a. Wenn ja, welche?
b. Wenn nein, warum nicht?
¢. Wenn nein, wie ist dann die Vorgangsweise?

e In wie vielen Fallen wurden Nebenbeschaftigungen im Prifzeitraum verglitet?
a. Welche Gesamtsumme wurde fiir vergiitete Nebenbeschéaftigungen an Bedienstete

ausbezahlt? (Bitte um Aufschliisselung nach Jahren)

e Wie erfolgt die Kontrolle, ob die Abgeltung im Einklang mit den geltenden

Vorschriften steht?

e Welche Aufgaben wurden im Rahmen der Nebenbeschaftigungen wahrgenommen?

Das BMLUK verfligt Gber einen standardisierten Prozess, in welchem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Nebenbeschaftigungen mittels Formular entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben des § 56 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) melden kdnnen.

Dieses Formular ist von der unmittelbar vorgesetzten Person und der zustandigen
Sektionsleitung zu unterfertigen. Damit wird die Kenntnisnahme und Prifung der
Vereinbarkeit der dienstlichen Aufgaben mit der beabsichtigten Nebenbeschaftigung
bereits von den im Dienstweg zur Fach- und Personalaufsicht zustandigen vorgesetzten
Personen gewahrleistet. In weiterer Folge Uberprift das in der Personalabteilung
angesiedelte Compliance-Management des BMLUK die Zuldssigkeit der gemeldeten
Nebenbeschaftigung anhand der im Formular gemachten Angaben unter Zugrundelegung
der Vorgaben des § 56 BDG 1979 und des § 46 Abs. 4 letzter Satz Weingesetz 2009.

Da Nebenbeschiaftigungen auf einem privatrechtlichen Vertragsverhaltnis oder einer
selbstandigen Tatigkeit basieren, erfolgt eine allfdllige Vergitung auf Grundlage von
Vereinbarungen mit den jeweiligen Vertragspartnern der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters im  Rahmen der Nebenbeschaftigung. Die  privatrechtlichen
Vertragsverhaltnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMLUK bzw. deren
Freizeitgestaltung im Rahmen unentgeltlicher Nebenbeschaftigungen sind — soweit sie nicht

von der gesetzlichen Meldeverpflichtung umfasst sind — grundsatzlich kein Gegenstand der
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Vollziehung des BMLUK, zumal auch der private Lebensbereich 6ffentlich Bediensteter
grundrechtlich geschiitzt ist.

Sofern im Einzelfall hinreichend gravierende Anhaltspunkte vorliegen, erfolgt eine
ndahergehende Prifung und Beurteilung einer gemeldeten, geplanten oder bereits
bestehenden  Nebenbeschaftigung im  Zusammenhang mit der  konkreten
Aufgabenwahrnehmung bzw. allfdlligen  denkbaren Interessenkonflikten iSd
§ 43 Abs. 2 BDG 1979. Das Ergebnis dieser Beurteilung flieRt dann in die entsprechende
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Fihrungskrafte sowie in den
Vollzug des § 56 BDG 1979 ein.

Zu den Fragen 8 bis 10:

e Welche der Empfehlungen des Rechnungshofs wurden bereits umgesetzt?

e Wie bewertet Ihr Ressort die Ergebnisse der Rechnungshofpriifung hinsichtlich
Nebenbeschaftigung der Bediensteten?

e  Welche konkreten MalRnahmen wurden seit Abschluss der Priifung gesetzt, um
etwaige vom RH aufgezeigte Mangel oder Verbesserungspotenziale umzusetzen?

Das BMLUK war keine geprifte Stelle im Rahmen der angesprochenen
Rechnungshofprifung (Bericht: Reihe Bund 2025/19). Ungeachtet dessen, ist das BMLUK
jedoch bemiht, die Prifergebnisse bzw. Empfehlungen des Rechnungshofes im
gegenstandlichen Bereich — soweit sie sich auf den Zustandigkeitsbereich des BMLUK
sinngemall (bertragen lassen — zum Anlass zu nehmen, um Mallnahmen zur
Administration, Bewusstseinsbildung und Information im Zusammenhang mit

Nebenbeschaftigungen fortzuentwickeln.

Mag. Norbert Totschnig, MSc

3von3

Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz,

Unterzeichner Regionen und Wasserwirtschaft

= B e SIS ter Datum/Zeit 2025-09-16T10:43:03+02:00

Land- und Forstwirtschaft,

Klima- und Umweltschutz,

Regionen und Wasserwirtschaft | Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1197990292

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur und des Ausdrucks

Priifinformation finden Sie unter: https://www.bmluk.gv.at/amtssignatur

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 16T10: 49: 48+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-09-16T10:43:03+0200
	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-16T10:49:48+0200
	Parlamentsdirektion




